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+++   S !!! +++BALD IST OMMER

TERMINE AKTUELL

NEUER CHAUKASTEN S

I  BNFO ZUR USFAHRT

Vorstandssprechstunden:
(nur für Mitglieder)

Am ersten Montag des Monats:
 Juli - 06.07.2015
 August - 03.08.2015
 September - 07.09.2015

Um 18:30 Uhr im Vereinsheim

U  SNSER JÄHRLICHES IEDLERFEST

Im Saatweg können wir in Kürze
den völlig maroden Schaukasten
erneuern. Möglich wurde dies nur
dadurch, dass der Schaukasten
von einem hier namentlich nicht
erwähnten Vereinsmitglied
gesponsert wurde. Wir können an
dieser Stelle nur so viel erwähnen,
es ist ein Bewohner aus dem
Feldrain, mit österreichischem
Akzent und einem Hund namens
„Locke“.
Wir bedanken uns
im Namen aller
Vereinsmitglieder
für diese Spende!

Zu unserem jährlichen Siedlerfest
laden wir auch in diesem Jahr
wieder alle Siedler und Nichtsiedler
in und um unser Vereinsheim im
Beerenweg recht herzlich ein.
Wir möchten auch in diesem Jahr
unser Vereinsgelände zu diesem
Anlass schmücken. Dazu benöƟgen
wir natürlich viele fleißige Helfer. Zu
unserem Umzug sind natürlich auch
wieder geschmückte Roller und Bol-
lerwagen gern gesehen. Wer Lust
hat kann natürlich auch in diesem
Jahr wieder seinen Vorgarten mit
WimpelkeƩen und LuŌballons in
einen bunten „Zustand“ versetzen.

Das Programm wird auch in diesem Jahr wieder viele Über-
raschungen für Jung und Alt bereit halten. So begrüßen
wir als Highlight am Samstag gegen 22:00Uhr

Natürlich ist an dem gesamten Wochenende für gute
Stimmung gesorgt.
zum Beispiel:

Ballwerfen

Für unseren traditionellen
 bitten wir wieder

um , welche
im Vereinsheim ab 14:00Uhr
abgegeben werden können.

Ponyreiten

Hüpfburg
Unsere diesjährige Bus-
fahrt, welche bekannt-
lich am 6.6. stattfindet,
ist die Abfahrt 8:00Uhr.
Der Treffpunkt ist im

Beerenweg, am Garagenkomplex,
Ecke Merseburgerstraße. Wir bitten
um rechtzeitiges Erscheinen!
Es gibt noch 2 freie Plätze!!!



Für alle „LeseraƩen“ oder die es werden wollen, es gibt in
unserem Vereinsheim ein Bücherregal! Jeder
„LeseraƩe“ ist es dort gestaƩet, sich kostenlos
Bücher auszuleihen. Wün- schenswert wäre nur, wenn
die geliehenen Bücher nach der Benutzung wieder im
Regal landen, da es sicher noch mehr interessierte
„LeseraƩen“ gibt. Auch wer von zu Hause Bücher kosten-
los der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte,
kann diese Exemplare an dieser Stelle abgeben.
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E  SHRENTAGE DER IEDLER
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Wir gratulieren herzlich zum
Geburtstag im Juni/Juli:

Norbert Kabelitz
zum

50. Geburtstag

Gertraude Krüger
zum

65. Geburtstag

Klaus Echtermeyer
Renate Steiner

zum
75. Geburtstag

Magarete Korinth
zum

81. Geburtstag

Sylvia Sieler
zum

82. Geburtstag

R  P  G (T 17)ECHTE UND FLICHTEN AM ARTENZAUN EIL

Schüttler, Heidrun und
Klaus-Herbert

am 19.06.2015

Richter, Brigitte und
Hans-Joachim

am 16.07.2015

Bankverbindung:
Siedlergemeinde Rosengarten e.V.
IBAN: DE 37 8005 3762 380 0109 40
BIG: NOLADE DE 21 HAL

L !!!ESERATTEN AUFGEPASST

D    ß  H !ANKE AN ALLE FLEI IGEN ELFER

Nach § 10 Abs.2 und 3  N S G. SA., tragen nach einen Anbau „ beide Seiten die Unter-
haltskosten für den gemeinsam genutzten Teil der Nachbarwand, zu gleichen Teilen.
Wird eines der beiden Gebäude (Garage, Haus, Schuppen etc.) abgebrochen…, sind
der Bauherr/in bzw. deren Rechtsnachfolger verpflichtet, die durch den Abbruch
entstandenen Schäden zu beseiƟgen und die Außenfläche des gemeinsam genutzten
Teiles der Wand auf eigene Kosten in einen für eine Außenwand geeigneten Zustand zu
versetzen.
Hinweis: Ein Anbau an eine Nachbarwand ist grundsätzlich nach § 14…“dicht anzu-
schließen und erforderlichenfalls eine Fuge zwischen den Grenzwänden auszufüllen
und zu verschließen . Eine übergreifende Abdeckung an das bestehende Gebäude ist
auf eigene Kosten herzustellen. Keinesfalls sind Hohlräume gestaƩet. Übergreifende
Abdeckungen in den LuŌraum des anderen Grundstückes sind entsprechend § 6 Abs.1-
4 auf eigene Kosten  zu verschließen. Der Anschluss ist von ihm oder ihr zu unterhalten.
Sollte es Fragen geben, wer z.B. die Lasten bei einem Abriss trägt, so wenden Sie sich
entweder an das zuständige Bauamt, an die Schiedsstellen der Kommune oder einen
Anwalt ihres Vertrauens.

"Zeig mir wie du baust und ich sage dir ,wer du bist".
       ( ChrisƟan Morgenstern )

Unterhaltung und BeseiƟgung von Anbauten an einer Nachbarwand.

An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal bei allen fleißigen Helfern,
welche uns am 25.4. bei unserem Frühjahresputz geholfen haben, bedanken.
Hier zeigt sich wieder, dass wir gemeinsam schneller ans Ziel kommen und
unser Vereinsheim und dessen Umgebung in einem sauberen Zustand
halten. Dadurch wird unser Spielplatz und das Vereinsheim mit seiner guten
gastronomischen Betreuung von allen Bewohnern aus der Siedlung rege
angenommen wird.

Wir trauern um unsere
verstorbenen Mitglieder

Günther Thurmann
und

Jörg Giessler


